
FBV Vehlefanz  7.3.3. Bilanzierungstabelle

Nr. Eingriff Vermeidung (V) Ausgleich und Ersatz (A/E)
Beschreibung ba, an, be* Beschreibung Lage

4 ba V2 Vorübergehende Beeinträchtigungen

ba V1 Vorübergehende Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb

265,00   ba V1

ba V3 vermeidbare Beeinträchtigung

ba, an V3 1009 gem. HVE an der K6526 A

V4 vermeidbare Beeinträchtigung

K3 Fauna ba V5 vermeidbare Beeinträchtigung

V7 vermeidbare Beeinträchtigung

Konflikt/ 
Schutzgut

Umfang des 
Eingriffs (ca.) in 
m²

Maß-
nahmen
-Nr.

Beschreibung der 
Vermeidungsmaßnahme

Maß-
nahmen-Nr.

Kompen-
sations-

verhältnis 
(gem. HVE)

Umfang der 
Maßnahme 
(ca.) in m²

Aus-gleich 
(A); Ersatz 
(E)K1               

Boden
K1.2: Verdichtung durch 
Bautätigkeit

nicht quanti-
fizierbar

Bodenlockerung nach Abschluß 
der Baumaßnahmen

K2  Pflanzen 
und Biotope

K2.1: Verlust von halb 
ruderalen Gras- und 
Staudenfluren auf Wegrändern

nicht quanti-
fizierbar

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Vorübergehende Beeinträchtigung. Die Bankette beinhalten eine Graseinsaat, so dass sich 
innerhalb von wenigen Monaten wieder ruderale Gras- und Staudenfluren entwickeln können. 

K2.2: Beeinträchtigung der 
vorhandenen wegebegleitenden 
Gehölzbestände

nicht quanti-
fizierbar

Schutz der  wegebegleitenden 
Gehölzbestände nach DIN 
18920

K2.3 Verlust von Einzelbäumen 
mit einem Stammumfang von 
>60 cm

1 Baum  
( Rotesche 

175 cm 
Stammumfang)

Schutz der  wegebegleitenden 
Gehölzbestände nach DIN 
18920

Lücken-
pflanzung Allee

10 Hoch-
stämme

1 zweistämmiger 
Baum (Rotesche, 

126 und 108 cm 
Stammumfang)

Geschwindigkeitsreduzierung 
auf der K6526

K3.1: Gefährdung von 
Brutvögeln

nicht quanti-
fizierbar

Bauzeitenbeschränkung
01. März bis 31. August,
mit Ausnahmen

Fällung der Gehölze außerhalb 
der Bruteit (hier 1. September 
bis 28. Februar)



FBV Vehlefanz  7.3.3. Bilanzierungstabelle

Nr. Eingriff Vermeidung (V) Ausgleich und Ersatz (A/E)
Beschreibung ba, an, be* Beschreibung LageKonflikt/ 

Schutzgut
Umfang des 
Eingriffs (ca.) in 
m²

Maß-
nahmen
-Nr.

Beschreibung der 
Vermeidungsmaßnahme

Maß-
nahmen-Nr.

Kompen-
sations-

verhältnis 
(gem. HVE)

Umfang der 
Maßnahme 
(ca.) in m²

Aus-gleich 
(A); Ersatz 
(E)110 2.286,00   an V1 Weg 4 Entsiegelung 1:1 820,25   A

1004 Extensivierung 1:2 2.931,50   E 

ba V2 Vorübergehende Beeinträchtigungen

ba V1 Vorübergehende Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb

1.953,20   ba V1

513,50   an V1 1004 Extensivierung 1:1 513,50   A

ba V3 vermeidbare Beeinträchtigung

K3 Fauna ba V6 vermeidbare Beeinträchtigung

an V1

an V1

K1               
Boden

K1.1: Versiegelung von Böden 
mit allgemeiner 
Funktionsausprägung

Versiegelungsgrad möglichst 
gering halten

südwestliches 
Verfahrensgebiet

Nordwestliches 
Verfahrensgebiet

K1.2: Verdichtung durch 
Bautätigkeit

nicht quanti-
fizierbar

Bodenlockerung nach Abschluß 
der Baumaßnahmen

K2  Pflanzen 
und Biotope

K2.1: Verlust von halb 
ruderalen Gras- und 
Staudenfluren auf Wegrändern

nicht quanti-
fizierbar

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Vorübergehende Beeinträchtigung. Die Bankette beinhalten eine Graseinsaat, so dass sich 
innerhalb von wenigen Monaten wieder ruderale Gras- und Staudenfluren entwickeln können. 

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Nordwestliches 
Verfahrensgebiet

K2.2: Beeinträchtigung der 
vorhandenen wegebegleitenden 
Gehölzbestände

nicht quanti-
fizierbar

Schutz der  wegebegleitenden 
Gehölzbestände nach DIN 
18920

K3.1: Gefährdung von 
Brutvögeln

nicht quanti-
fizierbar

Bauzeitenbeschränkung
01. März bis 10. September,
mit Ausnahmen

K4               
Wasser

K4: kleinflächig veränderter 
Oberflächenabfluss

nicht quanti-
fizierbar

Versiegelungsgrad möglichst 
gering halten

Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme positiv auf den Landschaftswasserhaushalt aus.

K5 
Landschafts
bild

K5: Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch 
Erhöhung des 
Versiegelungsgrades

nicht quanti-
fizierbar

Versiegelungsgrad möglichst 
gering halten

Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme positiv auf das Landschaftsbild aus.



FBV Vehlefanz  7.3.3. Bilanzierungstabelle

Nr. Eingriff Vermeidung (V) Ausgleich und Ersatz (A/E)
Beschreibung ba, an, be* Beschreibung LageKonflikt/ 

Schutzgut
Umfang des 
Eingriffs (ca.) in 
m²

Maß-
nahmen
-Nr.

Beschreibung der 
Vermeidungsmaßnahme

Maß-
nahmen-Nr.

Kompen-
sations-

verhältnis 
(gem. HVE)

Umfang der 
Maßnahme 
(ca.) in m²

Aus-gleich 
(A); Ersatz 
(E)Gesamt 2.286,00 an V1 Weg 4 Entsiegelung 1:1 820,25 A

1004 Extensivierung 1:2 2.931,50 E 

ba V2 Vorübergehende Beeinträchtigungen

ba V1 Vorübergehende Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb

2.218,20 ba V1

513,50 an V1 1004 Extensivierung 1:1 513,50 A

ba V3 vermeidbare Beeinträchtigung

ba, an V3 1009 gem. HVE an der K6526 A

V4 vermeidbare Beeinträchtigung

K3 Fauna ba V5 vermeidbare Beeinträchtigung

V6 vermeidbare Beeinträchtigung

V7

an V1

an V1

* ba = Baubedingte Beeinträchtigungen; an = anlagebedingte Beeinträchtigungen; be = betriebsbedingte Beeinträchtigungen

K1               
Boden

K1.1: Versiegelung von Böden 
mit allgemeiner 
Funktionsausprägung

Versiegelungsgrad möglichst 
gering halten

südwestliches 
Verfahrensgebiet

Nordwestliches 
Verfahrensgebiet

K1.2: Verdichtung durch 
Bautätigkeit

nicht quanti-
fizierbar

Bodenlockerung nach Abschluß 
der Baumaßnahmen

K2  Pflanzen 
und Biotope

K2.1: Verlust von halb 
ruderalen Gras- und 
Staudenfluren auf Wegrändern

nicht quanti-
fizierbar

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Vorübergehende Beeinträchtigung. Die Bankette beinhalten eine Graseinsaat, so dass sich 
innerhalb von wenigen Monaten wieder ruderale Gras- und Staudenfluren entwickeln können. 

Versiegelungsgrad und somit 
Verlust möglichst gering halten

Nordwestliches 
Verfahrensgebiet

K2.2: Beeinträchtigung der 
vorhandenen wegebegleitenden 
Gehölzbestände

nicht quanti-
fizierbar

Schutz der  wegebegleitenden 
Gehölzbestände nach DIN 
18920

K2.3 Verlust von Einzelbäumen 
mit einem Stammumfang von 
>60 cm

1 Baum  
( Rotesche 

175 cm 
Stammumfang)

Schutz der  wegebegleitenden 
Gehölzbestände nach DIN 
18920

Lücken-
pflanzung Allee

10 Hoch-
stämme

Geschwindigkeitsreduzierung 
auf der K6526

K3.1: Gefährdung von 
Brutvögeln

nicht quanti-
fizierbar

Bauzeitenbeschränkung
01. März bis 31. August,
mit Ausnahmen
Bauzeitenbeschränkung
01. März bis 10. September,
mit Ausnahmen
Fällung der Gehölze außerhalb 
der Bruteit (hier 1. September 
bis 28. Februar)

K4               
Wasser

K4: kleinflächig veränderter 
Oberflächenabfluss

nicht quanti-
fizierbar

Versiegelungsgrad möglichst 
gering halten

Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme positiv auf den Landschaftswasserhaushalt aus.

K5 
Landschafts
bild

K5: Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch 
Erhöhung des 
Versiegelungsgrades

nicht quanti-
fizierbar

Versiegelungsgrad möglichst 
gering halten

Unerhebliche Beeinträchtigung und zudem wirkt sich die unter K1 aufgeführte Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme positiv auf das Landschaftsbild aus.


